
Gemeinde Langen Brütz

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV LaB GV 167/21
26.03.2021
öffentlich

Parken an der Feuerwehr

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Bürgeramt
Herr Hahn

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Langen Brütz (Entscheidung) 14.04.2021

Sachverhaltsdarstellung:
Die Parkflächen wurden zur Absicherung des Besucherverkehrs des Gemeindezentrums und 
für die Einsatzkräfte der Feuerwehr geschaffen. Sie werden aber häufig durch Dauerparker 
blockiert. Die Beschränkung der zulässigen Höchstparkdauer erscheint als ein geeignetes 
Mittel zur Freihaltung. Ein Stellplatz, für die gemeindeeigne Wohnung, soll von der 
Regelung ausgenommen sein. 

Finanzielle Auswirkungen:
Ca. 200€ für die Beschilderung. 

Anlage/n:
 

Beschlussvorschlag:
Die Parkplätze sollen auf eine Parkzeit von 2 Stunden, mit Parkscheibe, begrenzt werden.  


